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Anlage 6: Unterschiede in der Bewertung NKR und HGB 

 

Vorschrift 

HGB 

Inhalt Regelung im NKomVG und in der 

GemHKVO bzw. KomHKVO 

§ 253 Abs. 1 

S. 4 

Bewertung von nach § 246 Abs. 2 S. 2 

HGB verrechnete VG mit beizu-

legendem Zeitwert 

Nicht zulässig über Anschaffungswert 

gem. § 124 Abs. 4 S. 2 NKomVG 

§ 253 Abs. 1 

S. 3 

Bewertung der Rückstellungen vom 

beizulegenden Zeitwert der Wert-

papiere bei Altersvorsorgever-

pflichtungen, die sich ausschließlich 

nach diesem Zeitwert bestimmen 

Gem. § 43 Abs. 2 GemHKVO/§ 45 Abs. 2 

KomHKVO zulässig 

§ 253 Abs. 2 

S. 1 

Rückstellungen mit Restlaufzeit von 

mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer 

Restlaufzeit entsprechenden 

durchschnittlichem Marktzinssatz der 

vergangenen sieben Geschäftsjahre 

abzuzinsen 

Gem. § 43 Abs. 2 S. 2 GemHKVO/§ 45 

Abs. 2 S. 2 KomHKVO dürfen 

Rückstellungen nur insoweit abgezinst 

werden, als die ihnen zu Grunde 

liegenden Verpflichtungen einen 

Zinsanteil enthalten, also i. d. R. nicht 

§ 253 Abs. 2 

S. 2 

Rückstellungen für Altersversorgung 

oder vergleichbare langfristig fällige 

Verpflichtungen können wahlweise zu § 

253 Abs. 2 S. 1 HGB pauschal mit dem 

durchschnittlichen Marktzinssatz 

abgezinst werden, der sich bei einer 

angenommenen Restlaufzeit von 15 

Jahren ergibt. 

Gem. § 43 Abs. 3 GemHKVO/§ 45 Abs. 3 

KomHKVO Barwert nach Teilwert-

verfahren mit einem Zinssatz von 5 % 

§ 253 Abs. 3 

S. 1, 2 

Methoden der planmäßigen Ab-

schreibung des abnutzbaren Anlage-

vermögens, Wahlrecht zwischen 

linearer, degressiver Abschreibung, 

Leistungsabschreibung, digitaler und 

progressiver Abschreibung soweit 

handelsrechtlich begründbar 

Gem. § 47 Abs. 1 S. 3 GemHKVO/§ 49 

Abs. 1 S. 3 KomHKVO Pflicht zur linearen 

Abschreibung, aber degressive 

Abschreibung und Leistungsab-

schreibung ggf. über §§ 6, 7 EStG in 

BgA`s anwendbar 

§ 253 Abs. 3 

S. 1, 2 

Festlegung der Nutzungsdauer von 

Gegenständen des abnutzbaren 

Anlagevermögens nach der 

tatsächlichen Nutzungsdauer 

Pflicht zur Anwendung der Ab-

schreibungstabelle des MI gem. § 47 

Abs. 3 GemHKVO/§ 49 Abs. 2 KomHKVO, 

Abweichungen sind mit Begründungen 

im Anhang möglich, Begründung bei 

Abweichung i. d. R. vorhanden, da 

Festlegungen gem. § 253 Abs. 3 HGB 

aufgrund der tatsächlichen Nutzungs-

dauer erfolgen 

§ 253 Abs. 3 

S. 4 

Wahlrecht zur außerplanmäßigen 

Abschreibungen auf Finanzanlagen bei 

voraussichtlich nur vorübergehender 

Wertminderung 

Abschreibungspflicht gem. § 47 Abs. 6 

GemHKVO/§ 49 Abs. 5 KomHKVO  bei 

Finanzvermögen auf den Börsen- der 

Marktpreis oder niedrigeren Wert nur 

bei vorübergehender Wertminderung 

§ 255 Abs. 2 Bemessung der Herstellungskosten, 

Wahlrecht zur Einbeziehung von 

nicht zulässig 



 26

S. 3 angemessenen Teilen der Kosten der 

allgemeinen Verwaltung sowie 

angemessenen Aufwendungen für 

soziale Einrichtungen des Betriebs, für 

freiwillige soziale Leistungen und für 

die betriebliche Altersversorgung, 

soweit diese auf den Zeitraum der 

Herstellung entfallen 

§ 256 Bewertung nur nach Lifo- und Fifo-

Methode zulässig 

Gem. § 46 Abs. 3 GemHKVO/§ 48 Abs. 3 

KomHKVO alle Verbrauchs- und 

Veräußerungsfolge zulässig 

§ 256 a  Bewertung der Vermögens-

gegenstände und Verbindlichkeiten mit 

Restlaufzeit von nicht mehr als 1 Jahr in 

Fremdwährung zum 

Devisenkassamittelkurs auch über 

Anschaffungskosten oder unter 

ursprünglichem Erfüllungsbetrag 

nicht zulässig über Anschaffungswert 

gem. § 124 Abs. 4 S. 2 NKomVG und 

unter Rückzahlungsbetrag § 124 Abs. 4 

S. 6 NKomVG 

 

 


